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Beobachtungen über die Fehler , die bei einer Übersetzung zu
Protokoll in Rechnung zu setzen sind , haben meine Bedenken
beseitigt.

Die Erkenntnis , daß der Edeling Norm träger war , wird durch
diese Auffassung nicht abgeschwächt . Die Funktion als Norm¬
träger wird durch die primäre Stellung der Edelinge in der
Bußordnung gleichfalls bestätigt und tritt außerdem sehr deut¬
lich in anderen Vorschriften der Lex hervor 1) .

Fünftes Kapitel .
Der Zusammenhang ' zwischen Übersetzungskritik

und Ständelehre . § 27.

1 . Die vorstehenden Ausführungen ergeben folgendes Gesamt¬
bild von den Beziehungen zwischen dem Übersetzungsproblem
und dem Ständeproblem :

Die alte Lehre gleicht einem Gebäude , für das der Latinis¬
mus das Fundament und wichtige stützende Strebepfeiler ge¬
liefert hat . Auf dem Fundament sind Stockwerke errichtet ,
die zugleich in andere Lehren eingebaut sind . Die alte Lehre hat
Ausläufer erzeugt , die ihr einen neuen Anhalt geben ( Münch¬
hausenstützen ) .

2 . Das Fundament der alten Lehre sind unrichtige Auffas¬
sungen der Standesbezeichnungen in den fränkischen Quellen ,
die durch Unterlassung der Übersetzungsfrage entstanden sind ,
namentlich die Notabeintheorie der gemeinfreien nobiles , die
Auffassung des technischen » ingenuus « als sachliche Kenn¬
zeichnung , die auch in der Karolingerzeit vorgeherrscht habe ,
und die Bewertung des »homo « bei » homo Francus « . Wenn
man diese Irrtümer von vornherein vermieden und » edel«
als das Rechtswort für » altfrei « erkannt hätte , so würde ver¬
mutlich die Vorstellung überhaupt nicht entstanden sein, daß
dasselbe deutsche Wort in den karolingischen Volksrechten
einen Hochadel , einen ständischen Gegensatz zu den Altfreien
bezeichne .

3 . Aus der Mißdeutung der Standesbezeichnungen , nament¬
lich bei der Lex Chamavorum , ist die berühmte Hypothese
der großen Pippinschen Bußerniedrigung entstanden , die trotz

Vgl . Standesgliederung S . 61 , N . 2 — 4 .
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ihrer sachlichen Unmöglichkeit allgemeinen Glauben fand . Sie
hat die ganze Lehre maßgebend beeinflußt . Dadurch , daß man
das fränkische Wergeid des Gemeinfreien zu Unrecht auf 3/10
seiner wirklichen Höhe berechnete , mußte das wirkliche Gemein-
freienwergeld , das uns in den karolingischen Yolksrechten be¬
gegnet , als ein verdreifachtes Wergeid und deshalb als Adel¬
auszeichnung erscheinen .

4. Die Zahl sonstiger mehr oder weniger stützender Aus¬
läufer ist groß . Eine besondere Stützkraft erwies die numis¬
matische Deutung der friesischen triplicatio durch Brunner .
Nicht etwa wegen überzeugender Begründung , im Gegenteil .
Diese Theorie ist eines Brunners nicht würdig . Sie ist wenig
durchdacht und steht im Widerspruch mit klaren Quellenzeug¬
nissen , die Brunner übersehen hat . Sondern wegen der Autori¬
tät Brunners und deshalb , weil das friesische Bechtsgebiet
einschließlich der Lex Frisionum vielen Bechtshistorikern als
eine terra » noli me tangere « gilt , sodaß die Theorie Brunners
unbesehen geglaubt wurde . Diese Theorie hat die Erkenntnis
des erhöhten Friedenszustandes und damit auch das Verständ¬
nis der sächsischen Edelingswergelder verhindert .

Die Einzelfälle , in denen der Latinismus sonst eingreift,sind zu zahlreich , um zusammengefaßt zu werden . Besonders
wichtig wurde der Umstand , daß die vier streitigen Volksrechte
Übersetzungen zu Protokoll sind , die überhaupt nur richtig
verstanden werden können , wenn man die Eigenart dieser
Quellengattung würdigt . Die alte Lehre hat den Begriff über¬
haupt nicht gekannt und konnte deshalb die Eigenart nicht
berücksichtigen .

Meine Gegner haben den Zusammenhang zwischen Überset¬
zungslehre und Ständelehre nicht gesehen , nicht beachtet oder
geleugnet . Eine Ausnahme macht v . Schwerin in dem zusam¬
menfassenden Urteil , das er am Schluß seiner Bezension über
meine Ständelehre abgibt .

5 . v . Schwerin sagt : » Im ganzen betrachtet sind die Aus¬
führungen des Verfassers durchaus unzureichend , seine These
für die fränkische Zeit zu begründen . Dazu sind seine Argu¬
mente zu hypothetisch und zu künstlich . Der Verfasser mutet
dem Leser zu, zu glauben , daß man in fränkischer Zeit frei
mit nobilis , freigelassen mit ingenuus und mit über wieder¬
gegeben habe . Er sagt uns aber nicht , warum man denn frei
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nicht durchweg mit über oder ingenuus bezeichnet und den
Freigelassenen regelmäßig mit libertus . Wenn man auch bereit
ist , die Möglichkeit einer solchen Terminologie zuzugeben , so
bleibt sie trotzdem unwahrscheinlich , spricht doch der Verfasser
selbst einmal von dem » überraschenden Ergebnisse « , daß das
Äquivalent für ingenuus in vielen Fällen nicht frei , sondern
edel ist . Solche UnWahrscheinlichkeit bedarf stärkerer Begrün¬
dung, wenn überzeugt werden soll . «

6 . Diese Äußerung zeigt , daß v . Schwerin die Tragweite meiner

Übersetzungslehre für meine Ständelehre gesehen hat , aber sie
ergibt ebenso , daß er die Üersetzungslehre selbst in ihrem
Wesen noch nicht erfaßt hat . v . Schwerin lebt selbst noch in
den Gedankengängen des Latinismus , er ist immer noch in
der Vorstellung befangen , daß die Lateinworte nur den Zweck
gehabt haben , sachliche Vorstellungen des Schreibers , Rechts-

begriffe , auszudrücken , und unterstellt in seinem Referat auch
bei mir die gleiche Anschauung . Im einzelnen habe ich folgen¬
des zu bemerken .

v . Schwerins Referat ist u n r i c h t i g . Natürlich hat v . Schwerin

berichtet , was er als meine Meinung verstanden hat . Aber die

objektive Unrichtigkeit beweist , daß er unrichtig verstanden hat .
Ich habe niemals den Lesern zugemutet , zu glauben , daß man
»frei « mit » nobilis « , » freigelassen « mit » liber « und »ingenuus «
»wiedergegeben « habe . Denn ich habe das selbst niemals ge¬
dacht . Ich leugne ja , daß überhaupt Begriffe wiedergegeben
werden , ich rede nur von der Übersetzung deutscher
Wörter . Ich habe nicht behauptet , daß »frei « mit » nobilis «
oder » freigelassen « mit »liber « und » ingenuus « übersetzt
worden ist , sondern ich behaupte , was auch ganz unzweifel¬
haft ist , daß » nobilis « »edel « übersetzt und daß » liber « , und
ebenso, namentlich in der Karolingerzeit auch » ingenuus « Über¬

setzungen für das deutsche Wort » frei « sind , nicht für das Wort
»freigelassen « . Das sind ganz andere Ansichten , als diejenigen ,
die v . Schwerin bei mir zu finden glaubt .

Auch die Frage , deren Nichtbeantwortung mir v . Schwerin
zum Vorwurf macht , kann nur aus der Gedankenwelt des
Latinismus auftauchen . Für den Übersetzungskritiker fehlt die

Frage nach den Ursachen des lateinischen » Nennens « deshalb ,
weil er ja den Vorgang des » Nennens « verneint . Für ihn
würden an die Stelle dieser Fragen zwei andere treten : a) Ein -
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mal die Motivfrage für die Äquivalenz . Warum hat man die
deutschen Standesbezeichnungen mit denjenigen Lateinworten
übersetzt , die wir vorfinden ? b) Zweitens die Frage nach der
Bedeutungsentwicklung der deutschen Rechtsworte . Warum
sind diese deutschen Worte in dem deutschen Rechtsleben
als Standesbezeichnungen gewählt worden und nicht andere ?
a ) Die Wahl der lateinischen Äquivalente erklärt sich durch
die Übereinstimmung des Vorstellungsgehalts zwischen den
lateinischen Äquivalenten und den deutschen Originalworten .
Das Vorkommen einer verschiedenen Übersetzung von »frei«
mit » liber « und » ingenuus « und von » edel « mit » ingenuus «
und » nobilis « habe ich schon früher und jetzt wieder durch
den Wechsel der Lateinkenntnisse erklärt . Ein deutsches Wort
» freigelassen « ist m . E . immer durch » libertus « übersetzt worden .
Aber der Translator hatte keine Veranlassung » libertus « hin¬
zuschreiben , wenn er » frei « hörte , auch wenn dieser Freie
in dem konkreten Fall ein Freigelassener war . Daß die Über¬
setzung nicht immer die gleiche war , ist nicht entfernt so ver¬
wunderlich wie v . Schwerin meint . Die Übersetzung erfolgte
ja in verschiedenen , voneinander unabhängigen Handlungen ,verschieden nach Zeit und Ort, unter Benutzung verschiedener
Glossare und durch Verfasser , die verschiedene Lateinkennt¬
nisse hatten . Wenn v . Schwerin sich mit den Übersetzungs¬
vorgängen näher beschäftigt hätte , so würde er wissen , daß
auch sonst Mehrheit der Äquivalente x

) und Wechsel der Über¬
setzungssitten vorkommt . Wodurch sollte in der Karolinger¬
zeit eine absolute Gleichförmigkeit bewirkt worden sein ? Etwa
durch ein gesetzlich vorgeschriebenes Glossar ? Daß solche
gesetzlichen Glossare nicht existiert haben , darf wohl als no¬
torisch gelten . Deshalb sind hinsichtlich der Übersetzungs¬
fragen a ) die Bedenken v . Schwerins ganz haltlos , b ) Die Fragen
nach der Entstehung der deutschen Rechtsworte und ihrer
Bedeutung sind keine Vorfrage unserer Untersuchung . Das
sind Fragen der Etymologie , welche aber die vorgängige
Feststellung des Bedeutungsgehalts erfordern .

v . Schwerin bestreitet am Schluß seiner Ausführungen , daß
ingenuus als Übersetzung für edel gedient habe . Er hebt hervor ,
daß ich diese Erkenntnis als überraschend bezeichnet habe . Ein
überraschendes Ergebnis braucht deshalb noch lange nicht

q Vgl . oben S 9.
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unwahrscheinlich zu sein . Wenn die alte Lehre ingenuus und
edel als konträre Gegensätze ansah , so war die Erkenntnis
allerdings überraschend , daß hinter » ingenuus « gerade das
deutsche » edel « verborgen sein kann . Aber diese Erkenntnis
ist nicht entfernt unwahrscheinlich , sondern die Tatsache , daß
solche Übersetzungen stattgefunden haben , ist schon durch
das Vorkommen des technischen ingenuus sichergestellt . Einen
zweiten unabhängigen und sehr deutlichen Beweis ergeben die
Glossen , auf die wir unten zurückkommen . Die Skepsis
v . Schwerins hinsichtlich der Beweiskraft der karolingischen
Nachrichten erklärt sich durch den Mangel an Vertrautheit mit
der Übersetzungskritik . Seine Skepsis gegenüber den Glossen
hat allerdings noch einen anderen Grund . Es ist nicht die
gewöhnliche , an sich übertrieben starke Skepsis, mit der
v . Schwerin den Ergebnissen anderer gegenübertritt , sondern
in diesem Fall handelt es sich um eine qualifizierte Skepsis.
Sie beruht , wie wir sehen werden , auf einer Verbindung von
Fehlschluß und Lesefehler 1) , v . Schwerin legt seinen Einwen¬
dungen gegen die Übersetzungsergebnisse große Bedeutung für
seine Stellung bei . Da diese Bedenken sich restlos beseitigen,
so gebe ich die Hoffnung nicht auf , daß v . Schwerin , wenn
er weiter in die Übersetzungslehre eingedrungen ist , zum An¬
hänger meiner Ständelehre wird .

q Ygl . unten § 30 N . 6.
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